
Möglichkeit der Erhebung einer Verwässerungsschutzgebühr 

Die Anlagebedingungen eines Investmentfonds können vorsehen, dass bei der 
Rückgabe oder Zeichnung von Fondsanteilen eine sogenannte Verwässerungs-
schutzgebühr erhoben wird. Dabei handelt es sich um einen Abschlag, der zu-
sätzlich zum Rücknahme- oder Ausgabepreis von dem jeweiligen Anleger zu zah-
len ist. Der Abschlag fließt nicht der Kapitalverwaltungsgesellschaft zu, sondern 
begünstigt direkt das Fondsvermögen. 

Zweck der Verwässerungsschutzgebühr ist es, die verbleibenden Anleger vor den 
Kosten zu schützen, die dem Investmentfonds infolge größerer Mittelzu- oder -
abflüsse entstehen können – beispielsweise durch den An- oder Verkauf von Ver-
mögensgegenständen zur Abwicklung der Rückgabe oder Zeichnung. Solche Kos-
ten sollen verursachergerecht dem zurückgebenden oder neu investierenden An-
leger zugewiesen werden. 

Ein Investmentfonds kann eine Verwässerungsschutzgebühr aktivieren, wenn an 
einem bestimmten Handelstag 

a) der Gesamtbetrag der Rücknahmeaufträge jenen der Zeichnungsaufträge 
übersteigt, was Netto-Rücknahmen zur Folge hat oder 

b) der Gesamtbetrag der Zeichnungsaufträge jenen der Rücknahmeaufträge 
übersteigt, was Netto-Zeichnungen zur Folge hat. 

Anders als beim Swing Pricing wird der Nettoinventarwert je Anteil bei Anwen-
dung einer Verwässerungsschutzgebühr nicht angepasst. Stattdessen erfolgt eine 
gesonderte Belastung des betroffenen Anlegers mit einem Abschlag.  

Eine Verwässerungsschutzgebühr wird ausgedrückt als Prozentsatz der Zeich-
nungs- oder Rückgabeaufträge oder als Geldbetrag. Anleger müssen berücksich-
tigen, dass bei Rückgaben der tatsächlich ausgezahlte Betrag geringer als der 
Nettoinventarwert je Anteil sein kann, während bei Zeichnungen der tatsächlich 
zu zahlende Betrag höher als der Nettoinventarwert je Anteil sein kann. Die Höhe 
dieser Gebühr kann je nach Marktbedingungen, Handelsvolumen und Ausgestal-
tung der Anlagebedingungen unterschiedlich ausfallen. 

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft informiert über die Aktivierung dieses LMTs 
(z.B. über deren Internetseite).  

Nähere Einzelheiten zur Verwässerungsschutzgebühr ergeben sich aus den jewei-
ligen Anlagebedingungen bzw. dem Verkaufsprospekt des Investmentfonds. 


